
Albert Keller S}
Sterbehilfe und Freiheit

Der Schweizer Arzt Dr Jürg Wunderli, selbst durch iıne schwere un unheilbare
Krankheiıit mMI1t dem Tod konfrontiert, eröftnet sein USSCWORECNCS, VO  ; persönlichem
Eınsatz für Menschlichkeit als Ehrfurcht VOT menschlichem Leben und menschlichem
Sterben zeugendes Buch „Euthanasie oder ber die Würde des Sterbens“ (Stuttgart
1974, }1) MIt folgendem Beispiel:

AAmM November 1962 standen das Ehepaar VdAd  z} de Putt: dıe Grofßmutter, die Tante
und der beteiligte Hausarzt VOT den Schranken des Schwurgerichtes 1n Lüttich. Was
Wr geschehen? Ta Va  3 de utt hatte ıne Tochter hne Arme geboren, un: der
Famılienrat beschloßß, mıt Beihilte des Hausarztes das ınd einıge Tage nach der Ge-
burt durch Überdosis ines Schlafmittels toten Der Proze{(ß tand eın weltweıtes
Echo 1n der Presse, un die öftentliche Meınung plädierte 1n Belgien, aber auch 1n
Deutschland, überwıegend für eınen Freispruch der Angeklagten. Tatsächlich kam der
Freispruch zustande, oftenbar 1n Anbetracht der Motivatıon: Die Angeklagten wollten
dem ‚A  n Kinde‘ AaUSs Mitleid eın Leben voller Leiden un Einschränkungen CI -

sparen.”
Dieses Beispiel 1St ın der 'Tat gee1gnet, ein1ıge Probleme der Euthanasiediskussion

heranzuführen.

Euthanasie Sterbehilte

Zum ersten kann ZUur Klärung des Begriffs „Euthanasıe“ beitragen. Denn da die
in diesem Fall angemaßßte Entscheidung über den „Lebenswert“ eines Menschen, Ww1e
Wunderl: schreıbt, „erschreckende Parallelen ZUF kriminellen ‚Vernichtung lebens-

Lebens‘ durch die Nazıs aufweist“ (12); die Ina  — 1m Nürnberger Ärzteprozeiß
1U  - einmal Euthanasıie ZEeENANNT hat.  ‘9 1St dieses Wort auch für die Tötung ZWAar körper-
liıch oder geist1g behinderter, aber keineswegs sterbenskranker Menschen 1n Gebrauch
gekommen. Von seiınem griechischen Ursprung her, das „schöne oder leichte
Sterben“ bezeichnete, bedeutet „Euthanasıe“ jedoch auch heute vorherrschend „Erleich-
terung des Todeskampfes durch Medikamente“ Weil] eın solcher Versuch, die Mühsal
oder Qual eınes Sterbens lındern, oftenbar mıt dem Töten eınes durchaus ZUuU We1-
terleben befähigten, WEeNnNn auch körperlich oder ge1ist1g abnormen Menschen, der VO  —

ırgendeiner nNnstanz Wounderl':; führt aut „ATZt, Angehörige, Begutachtergremium,
Staat“ (24) für „lebensunwert“ erklärt worden ISt, keinesfall verwechselt werden darf,
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noch der Übergang zwıschen beiden Verhaltensweisen verwischt werden ollte, scheint
zweckmäßig, S1C auch nıcht Mit dem gleichen Wort „Euthanasıe‘ 08 belegen. Um

dieser Begriftsunklarheit vorzubeugen, oll deshalb 1mM tolgenden der Begrift „Sterbe-
hılfe“ verwandt werden, auch Wenn auf die aktuelle Euthanasiediskussion Bezug BC-
OIMNmMeN wird.

In dieser Auseinandersetzung geht U  = kaum Je darum, ob INnan eiınem Sterbenden
beistehen, seine Schmerzen ohne Beeinträchtigung der Lebenszeit iındern dürte, denn
dafß dies erlaubt, Ja gefordert ISt; steht außer Diskussion, selbst WEeNnN 1n der Praxıs

auch mancher on medızinısch perfekter Krankenhäuser die Hılte nıcht selten
erheblich wünschen übrig läßt, die der Sterbende persönliıch-menschlicher Anteıl-
nahme oder auch seelsorgerischer Betreuung 1n seinen letzten Stunden erfährt. „Wäh-
rend der Arzt heute einerseılts MI1It den modernsten medizinıschen Möglıichkeiten hervor-
ragend ausgestattet ISt. versagt oft 1n dem Augenblick, 1n welchem durch Eıinsatz
aller dieser Miıttel keine Hılte mehr möglich ist”, urteilt darüber eın sachkundiger
Mediziner un: kommt ZAEN Schlufß „Die Forderung, daß nıcht NUTr Krankheiten,
sondern kranke Menschen 1bt, MUuU W as den Sterbenden betrifft dahingehend
erganzt werden, daß nıcht der Exıtus (auf Zimmer X), sondern der sterbende Mensch
gesehen wird. AÄrztliches Handeln darf nıcht autf technisches Können reduziert werden.
Der Grundsatz ‚prımum nıl nocere‘ mMu auch das würdige Sterben mMit einbeziehen.“

Unzureichende Argumente

Dürfte In  w} sıch über diese Forderung, zumindest 1ın der Theorie, leicht ein1gen,
bleibt die rage heiß umstritten, ob INa  w} bei eiınem Todkranken aktive oder passıve
Sterbehilte 1n dem Sınn eisten darf, daß In  } handelnd eingreıft, se1n Leben
verkürzen, oder wenıgstens Dassıv Handlungen unterläßt, die erforderlich waren,

seın Leben verlängern.
Daß 1n derartigen Diskussionen, besonders WEeNn S1e 1in breiter Oftentlichkeit geführt

werden, die Ebene VO Gefühlsäußerungen aum verlassen wiırd, das belegen gehäuft
Beispiele Aaus der Boulevardpresse. uch WenNnn S1e sıch durchaus antechtbarer organge
annahm, W1€e kürzlich, als der Tod TancCcOs künstlich hinausgezögert wurde oder als eın
Rıiıchter 1mM A-Staat New Jersey verfügte, eın schwer gehirngeschädigtes un ohl
auf Dauer bewußtloses Mädchen dürte auch auf Wunsch se1iner Eltern nıcht VO  e} den
für lebenserhaltenden Maschinen abgehängt werden, blieben die meılsten Eınwände,
die dagegen vorgebracht wurden, zumindest ebenso zweifelhaft W1e die angegrifftenen
Tatbestände: Ja S1e verrıeten nıcht selten dıie yleiche Mentalıtät, die auch für dıe
„OÖftentliche Meınung“ 1mM eingangs erwähnten Fall der Tötung eınes mißgebildeten
Kındes kennzeichnend WAar.

Die Harmlosigkeit 1St schon angesichts der deutschen Vergangenheıt geradezu
grauenerregend, miıt der eLIw2 eın „Bestseller-Autor“ 1n einem Münchner Sensat1ons-
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blatt BCgHCH den amerikanıschen Rıchter vorbringt, habe 16 Unterwerfung mensch-
lıchen Fühlens ntie das Interesse des Staates der Erhaltung des Lebens proklamiert“
und meint: „Wahrscheinliıch hätte WwI1IEe in der Juristischen Vergangenheıit tapfere
Männer gegeben, die bereit a  Nn  9 den Knoten humanıtärer Verwirrung durch-
schlagen «“ Er denkt dabei ohl seiınen Csunsten sSe1 ANSCNOMMEC nıcht
die „tapferen Männer“ unserer juristischen Vergangenheit, die auch „humanıtäre Kno-
ten  “ durchschlagen haben 1mM Namen eiınes „gesunden Volksempfindens“, das VO  } eiınem
„menschlıchen Fühlen“, das das Interesse der Erhaltung des Lebens 1Ns Feld
geführt wiırd, nıcht allzuweit entfernt angesiedelt 1St.

Neın, selbst WenNnn ma  } jenen Rıchterspruch für ırrıg hält, miıt eıner Berufung auf
das Gefühl, das „Empfinden einer öffentlichen Meınung“ allein äßt sıch hıer schlecht
argumentıieren. Zu leicht nämliıch z1bt INa  — das VOT sich und anderen als Miıtleid Aaus,
W 45 iın Wahrheit beschrieben werden müßte als „das Leid nıcht mMi1t ansehen können“.
Leid sehen 1St uns unbehaglıch VO Natur: das 1st keinesfalls schlecht, aber kann

der Folgerung führen Beseıitigt das Leid alles: wenn anders nıcht geht, bese1-
tigt den Leidenden! Scha f ıh uns AUS den ugen, und falls das der einz1ıge Ausweg
ISt, bringt ıh um! Man mu{ ohl nıcht Zu welt laufen, ıne derartige Einstellung

Mißgebildete, Schwachsinnige oder (0)88 Abnorme, eben unNnseIer Normalıtät
nıcht entsprechende Menschen treften. Und me1lst x1bt sıch als Mitleid mıiıt andern
Aaus, W 4s 1Ur egoistisches Selbstmitleid heißen dürtte.

Der Rückgriff auf Gefühle genugt also nıcht, wenn über aktıve oder passıve Sterbe-
hılfe un die Frage, ob s1e ine Lebensverkürzung anzıelen oder 1n auf nehmen
könne, geurteilt werden soll; denn dabej geht oftensichtlich die Erlaubtheit un:

res Verhaltens und nıcht darum, W 4s uns angenehm, bequemer oder billiger erscheint.
Die rage ach der Erlaubtheit aber 1St auch mMI1It einem Hınvweıs auf staatliche Ge-

setzgebung etztlich nıcht beantworten; denn WEeNnNn der Staat erlaubt oder
verbietet, mu weıter gefragt werden, w 1e diese Erlaubnis oder dıeses Verbot be-
gründet. Gerade WIr Deutsche hätten Grund, nıcht das Oomınöse „Befehl 1St Befehl“ NUu  —

ebenso blindlings durch „Gesetz 1St Gesetz“ Ahnlich WwW1e be] der ar-

tenden Abtreibungsgesetzgebung ware auch 1in der rage der „Euthanasıe“ auf jeden
Fall der Verzicht des Staats autf die Bestrafung einer Handlung nachdrücklich unftfer-

scheiden VO ihrer ethischen Rechtfertigung nach der £alschen Maxıme: Was der Staat
nıcht bestraft, ISt sittliıch erlaubt. Freilich wırd diese Unterscheidung wieder bereits
durch die Schlampigkeit der Sprache mancher Massenmedien, aber auch mancher Polı-
tiker erschwert bıs verhindert, dıe ohne weıteres Stratfreiheit miıt Erlaubtheit wieder-
sibt un den Schlufß erschleicht, eın derartıg „staatlıch genehmigtes“ Handeln se1l
VO den Bürgern dieses Staats bıllıgen, jedenfalls ohne Widerspruch hinzunehmen.
egen einen solchen Sprachgebrauch 1St aber auch deshalb schon entschieden anzugehen,
weıl unterstellt, der Staat habe erlauben, W as seine Bürger tun (und das geschehe,
indem ıhr Iun nıcht Strate stellt): ıne totalıtäre Staatsvergötzung, die selbst
unsıttlıch ISt
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Nach der Berufung auf den Staat un: seine (GGesetze kommen WIr daher den
Nachweıs, nach welchen Krıiıterien un: Normen WIr uns richten, riıchten haben, WenNnn

WIr MmMIiIt Sterbenden umgehen, ebensowenig herum W1€e mıt einem Rückzug aufs eın
Emotionale. ber genugt datfür auch nıcht, Aussagen des christlichen Glaubens un:
des kırchlichen Lehramts heranzuzıehen, 111 In  — die Dıiskussion nıcht unnutz auf den
innerchristlichen oder innerkirchlichen Raum einschränken, diese Außerungen als
Argumente gelten können, noch abgesehen davon, dafß sıch auch hiıer die rage stellt,
W1e€e S1e begründen waren.

Außerdem überschätzt INa  z bisweilen die Beweiskraft einıger dieser Aussagen ebenso
WI1€e die Klarheit mancher Unterscheidungen. Man erklärt GD „Gott allein 1St Herr
über Leben und Tod!“ Daraus 111 INa  ; ableiten, der Mensch habe nıcht über Leben
un: Tod entscheiden. FEın katholischer Mediziner meınt dazu da der AÄArzt nıcht
selten über lebenserhaltende Eıngrifte befinden mMu „Es ware ıne Illusıon glau-
ben, könne dıiese Entscheidung umgehen.“ Daraus, da{ß Gott 1m etzten ausschliefß-
lıch un sOuveran alles 1n der Welr bestimmt, 1ın diesem Sınn allein Herr über alles 1St,
folgt eben ar nıcht, da{fß nıcht auch der Mensch aut seiner Ebene 1n der Welt estimmen
könne un: musse, da ihm bereits 1m biblischen Schöpfungsbericht VO  e Gott gerade auf-

wiırd, sıch die Erde machen un: Herr se1ın über die anderen
Lebewesen, die sıch auf ıhr N (Gen I 28)

Anderntalls ware nämli:ch allein moralısch richtig, „der Natur iıhren Lauf
lassen“. Diese eher wıderethische Auffassung zeıtigte allerdings in der Geschichte der
ora weıtreichende Folgen un nıcht 1Ur 1n der rage der Sterbehilfe; scheint S1e
doch insgeheim be1i der ungeklärten Unterscheidung 7zwischen natürlichen erlaubten
oder gar gebotenen un: unnatürlichen, künstlichen unnutzen oder u  en Mıt-
teln un: ohl selbst bei der Gegenüberstellung VO  :, gewöhnlichen und außergewöhn-
lıchen Hılten ate stehen, obwohl S1e nıcht Aaus der christlichen Offtenbarung, SO11-

dern Aaus einem schiefen Verständnis christlich-philosophischer TIradition STAMMLET, dıe
ethische Verbote mıiıt der Naturwidrigkeit des un  en Tuns begründen 111

Eın kompetenter cQristlicher Philosoph meınt dazu: diese Begründung stich-
haltıg 1St, hängt davon ab, welchen Begriff VO  e} Natur INa  3 dabe] zugrunde legt Natur
kann nämlich das physiologische Gefüge eiınes Ablaufs körperlıcher organge mMiı1t
seiner Bewegungsrichtung auf eın bestimmtes, durch diesen Ablauf ermöglichendes
Ergebnis oder die 1n ıhren metaphysischen Beziehungen aut ıhre konstitutiven un
etzten Ziele betrachtete Gesamtwesenheit des Menschen meılnen. ittlich relevant 1St
für die Beurteilung eiınes Uuns unmıiıttelbar LLUI die Natur 1mM Z7weıten Sınn; die Natur
1mM ersten Sınn 1Ur mittelbar un sSOWeIlt sıch Aaus ıhr notwendige Folgerungen für die
Natur 1m Zzweıten Sınn ergeben.“ A Gerade „ Was VO Natur aus abläuft“ bietet also
kein letztes Kriterium tür ethisches Verhalten, sondern das gewınnen bedarf

eines Blicks auf die „konstitutiven un: etzten Ziele“ des Menschen.
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Dıie menschliche Freiheit als normgebende Nnstanz

Welche Normen INa  z} 1n der rage der Sterbehilfe anerkennt, 1n der buchstäblich
Leben oder Tod geht, hängt tolglich ebenfalls davon ab, W as das oberste Zıel, der

höchste Wert ISt, auf den hın WIr ethisches Verhalten Orlıentieren mussen. Aus
christlicher, aber auch philosophisch begründender Sicht scheint mMır der höchste VWert
1n dieser Welt der freıie, selbstverantwortliche Mensch sein. Dem müßte [03°42 B arl
Marx zustımmen, für den alle Kritik der Religion miıt der Lehre endet, „da{ß der
Mensch das SÖchste Wesen für den Menschen sel  C

Dıiese Freiheit des Menschen 1St also ethisches Zie] un damıt letzte Richtschnur
für die Berechtigung UMHSCLEr Handelns und Unterlassens. Da S1e etztes Kriterium
1St, ergibt sıch daraus, da{fß ıch bei allen anderen Normen fragen könnte: Warum oll
ıch S$1e befolgen? Be1 iıhr geht diese rage 1Ns Leere, weil WIr ıhr gegenüber keine Wahl
haben; WIr mussen Ja, wählen können, bereits tre1 se1n. Wır haben, W1e€e

Sartre Sagtl, „Wahlfreiheit, nıcht aber die Freıiheıit, nıcht wählen Nıcht wählen
heißt nämlıich, wählen, nıcht wählen.“ Er zieht daraus seiıne berühmte Folgerung,
daß der Mensch „verurteılt ist. frei seiın“ S0 1St jedem die Freiheit unausweichlich
als Aufgabe gestellt; denn S1e 1St eın Vermögen, das WIr nıcht ausschlagen, ohl aber
verschıeden utfzen können bıs ZU Ruin seiner und damıt selbst.

Freiheit heißt dabe]l mehr als dıe gelegentliche un oft sehr beliebige Entscheidung
7zwischen verschiedenen, mich kaum berührenden Wahlmöglichkeiten: ob iıch gleich
autfbreche oder noch eın wen1g le1be, lıeber Rot- oder Weißwein nehmen soll, tern-
sehen oder schlafen un: fort Freiheit lıegt dem allen zugrunde, aber S$1e Veli-

wirklicht sıch immer erst dann, WEeNnNn WIr über uns selbst verfügen, unls bewußt den
Personen un Dıngen unserfer Welt einstellen, 1mM wahrsten Sınn Aus u1ls machen,
un ZWAar nıcht Beiläufiges, bald wıeder Auszutauschendes, sondern as, das
auf Dauer oilt, Endgültiges. Gewifß ordern nıcht alle, nıcht einmal die meısten
Sıtuationen unNnseres Lebens unls ıne derart ewußte Selbstverfügung xbD, aber ein1ıge
sınd nıcht ohne s1e meıistern: WEeNnN uns klar aufgeht, dafß WIr 1ın Gefahr sınd, u1l5 1n
gewollten Ha einen Menschen hıneinzusteigern eLWAaA, oder WE WIr ebenso
bereit sınd, u1l$s ganz für einen einzusetzen, ıh also 1mM vollen Sınn lieben.

Ja zeıgt sich, daß der volle Eıinsatz unserer Freiheit SdIi nıcht zustande kommt ohne
ezug aut dıe freıe Person eines anderen; nıcht untermenschliche Sachen, NUur eın freies
Gegenüber VeErmMa$S das n Gewicht uUuNscICr Entscheidung ordern. Selbst der
häufig gehörte Datz, die Freiheit des einzelnen fände ihre Grenze dort, S1e die TYel-
heit des anderen einschränkt, erwelst sıch bei gCNAUCICM Zusehen als „irrealıs“ ; denn
begreift INa  } einmal, da{f(ß Freiheit LLUTr die ormale Rücksicht VO  e} Liebe iSt: nämlich
selbstverfügende Ausrichtung auf 1ne freie Person hın, wırd deutlich, daß nıcht die
Freiheıit, sondern 1Ur die Unfreiheit des einen die Freiheit des anderen hiındern
VEIMAS. Deshalb 1St. der andere, gerade ınsotern frei 1St, das VO  3 unsefrer eigenen
Freiheit geforderte Ziel unNnserer ethischen Entscheidung.
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Weil dieses Angelegtsein auf Freiheit aber be1 keinem Menschen VO  e} dessen vorgan-
gıger Wahl oder sonstigen Umständen abhängt, sondern gegeben 1St; sofern 1L1LUTr

Mensch ISt.  ' dart auch NSCIC treıe Annahme eines Menschen sıch VO  ; nıchts anderem
bedingen lassen: S1e oilt, solange Mensch iSt: eben darın gründet die erwähnte Aus-

richtung autf Endgültigkeıt, die jeder freien Entscheidung innewohnt. So wırd NSsSseIec

Freiheit nlıe nachdrücklicher verlangt, als WE WIr unwiderruflich Stellung einem
Menschen nehmen mussen. Nıchts aber in der Welt 1St unwiderruflich W 1e€e der Tod
Wenn WIr ıhm begegnen, das heißt, wenn eigenes Sterben oder der 'Tod e1ınes uns

nahen Menschen unls herantrıtt, 1St daher NseTe Freiheit 1n einzigartıger Weıse
aufgeruten.

Eıgenes Sterben

Betrachten WIr zunächst das eigene Sterben 1mM Licht dieser gedrängten Überlegun-
SCI, ze1igt sıch als ıne entscheidende weil die unwiıderruflichste Aufgabe, die
unseTrer Freiheıit gestellt 1St Wenn WIr selbstverantwortlich un frei leben wollen und
WIr sind davon ausgegangscCN, daß der freie, selbstverantwortliche Mensch ober-
STES Ziel 1St annn mussen WIr unls selbst, das heifßt aber auch unNnseren Tod frei anneh-
INCIL, uns aut Sterben 1n eigener Verantwortung einlassen, und ZW ar deshalb, weıl
angeblich verantwortliches Handeln, das sıch weıgerte, den unabänderlichen Tatsachen
1NS Auge sehen, sondern sıch über S1Ee hinweglöge, sich gerade nıcht mehr erant-

wortien vermöchte. Eın Selbstmord, insotern ıne Flucht 1n die Verantwortungslosig-
keit darstellt, 1St daher ebensowen1g w1e die Absicht, sıch alles das
Bewußfßtsein des Sterbens VO als halten, also nıcht zuzulassen, daß einem dıe
Ärzte oder Verwandten darauf hinweısen, oder doch ıhre Auskünftfte und alle noch
untrüglichen Anzeichen krampfhaft unterdrücken un nıcht wahrhaben wollen
oder sıch schließlich in Betäubung oder Drogenrausch flüchten, möglichst unbe-
wußt hinüberzudämmern.

Jemand, der mMI1t allen medizinıschen Mıtteln seine Schmerzen bekämpft, die ıhm
ohnehın Freiheit un Bewußtheit weithin aufheben, 1St durch diesen Einwand nıcht
betroften, W1€e eıner, der se1n Leben bewufst einsetzt, Ja hing1bt, anderen elfen,
nıcht mi1t dem verwechselt werden darf. der sich der Verantwortung 1mM Selbstmord
entziehen trachtet.

Sterben des anderen

Wenn siıch das Sterben eınes anderen andelt, 1St das gleiche Ziel verfolgen:
der freie, verantwortliche Mensch 1St höchster VWert, also gilt CS, die Freiheit des Ster-
benden erhalten un fördern, weıt LUr möglıch. Dagegen kann selbst der
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Kranke keinen berechtigten Einspruch erheben, eLtwa2a iındem seine Freiheit be-
enden, seinen Tod verlangt. Jedoch 1St die Freiheıit selbst alles, W as S1e hındert,

verteidigen. Schmerzen, dıe S$1e beeinträchtigen, MmMuUu INa  e} durch die verfügbaren
Mittel ebenso auszuschalten versuchen, wıe InNna  w erdrückende Ängste durch hel-
fende Zusprache angehen muüßte. Darın bestünde ıne wahre un: ethisch geforderte
Sterbehilfe, dıe nıcht dem Sterben, sondern dem Sterbenden hıilft

Es “ aretaht sich, daß sıch VO  e} dieser Überlegung her alles verbietet, 110 INa  }

aktıv oder DAaSsSıV, W 4S das Ende eınes freıen Bewuftseinszustands beschleunigte oder
nıcht hıinauszögerte; dıes tällt jedoch be1 weıtem nıcht ımmer MIiIt dem Ende des (biolo-
yischen) Lebens ININ Es aßt sıch [9) leicht der Fall denken, ıne Verlän-
gerung des möglıchst frejen un bewußten Zustands des Sterbenden mMi1t eıner Verkür-
ZUNg se1nes Lebens bezahlen ware, eLtw2 iındem INan ıhm die eINZ1g wirksamen
schmerzbekämpfenden Miıttel verabreicht, dıe jedoch den Nachteil haben da S1e seine
Lebens- oder eher Sterbezeit verkürzen; dann dürfte, Ja müßte INa  } diesen Nachteil
1n auf nehmen, vorausgesetZ(T, der Kranke entscheidet sıch MmMIt Recht! dem
gleichen Vorgehen.

Bewuftloses Leben

Wıe aber 1St dann verfahren, wWenn VO  =) Verantwortlichkeit un: Freiheit des
Sterbenden keine ede mehr se1ın kann, weıl 1n dauernder Bewußtlosigkeit lıegt?
Falls begründete Aussıicht besteht, dafß das Bewußtsein wiedererlangt, 1St die and-
lungsrichtlinie klar 1St alles LUunN, W 4as ıne Rückkehr einem möglichst lang-
dauernden bewußten Leben Öördert.

Dıiskutiert werden aber gerade jene Fälle, 1n denen kaum Hoffnung oder keine
Hoftnung mehr besteht, daß der Kranke Je wieder Bewußtsein kommt. Hıer 1St
das Feld, 1n der Bestimmung der konkreten Sıtuation des Sterbenden ohl den
Ärzten allein die ASt des Urteıils zukommt, nämlich entscheiden, ob noch ein Rest
VO Möglichkeit bleibt, daß der Kranke ZU freien Bewulfitsein zurückkehrt, oder ob
datür auch nıcht die geringste Wahrscheinlichkeit mehr esteht. Wenn auch die kleinste
Chance gegeben ware, gälte CDy S1e ufzen ebenso WwW1e die mınımalen Ansätze VO

Bewußtsein und damıt VO  e} Freiheıt, die sich auch be1 schwer Geisteskranken noch Ain-
den, n des höchsten Wertes der Freiheit fordern, alles für die Sıcherung un Bes-
SCTUuNg ihrer Exıistenz Iu  3

(Gesetzt den Fall aber, se1 nach allen Kenntnissen der Medizin sicher auszuschlie-
ßen, da{fß auch L1LUr eın Funke VO Bewußtheit noch 1n eiınem menschlichen Organısmus
vorhanden se1 oder weni1gstens wiedergewonnen werden könnte, eLwa2 weıl] das Gehirn
aufs schwerste un irreversibel geschädigt ware, dann bestünde keine Verpflichtung
mehr, ıh Leben erhalten, se1 denn, INa  z} wollte dadurch seiınen Respekt VOL

eiınem Organısmus bezeugen, der einmal Träger dieser Freiheıit WAafr, in dem sS$1e sıch Vel-
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wirklıcht hat ahnlich WIC Man Ja auch MIt Leichen nıcht ehrfurchtslos umgeht un: WIC

INa  - allgemeın die Forderung nach Ehrfurcht VOL jeder Art Leben AaUS der Achtung
für die Freiheit deren Bedingung un Vorstute SIC 1STt begründen kann, also gewiß
auch die Forderung nach Ehrfurcht VOT dem Leben menschlichen UOrganısmus
Wenn jedoch NUur dıe Wahl bleibt entweder solchen KöÖörper ohne (oder selbst

IMI1IT NUur geringsten) Aussıchten auf Wiıedererlangung des Bewußtseins we1ıliftfer

Leben erhalten oder se1Ner Stelle Menschen, für dessen Wiederherstellung
UE Chancen bestehen der jedoch unweigerlich sterben müßßte, falls ıhm der vegetle-
rende Urganısmus vOrgezogcNh würde, 1ST die VO  . uUunNnserem Ziel geforderte Entschei-
dung ebentalls klar dem freı bewußten Menschen gebührt der Vorrang VOTL

NU.  ar noch vegetatıven Lebewesen
Würde dieser Urganısmus jedoch alleın abstrakten Prinzıps der biologischen

Lebenserhaltung willen Leben erhalten oder iıne wissenschaftliche Neugierde
befriedigen, die nıcht unmittelbar Dienst künftiger Sıcherung menschlicher VeI-

antwortlicher Freıiheit stünde, dann erwüchse dieses Verhalten offtenbar nıcht mehr AIN

der Achtung VOTLr der menschlichen Person, diese WAaliIie nıcht mehr ihrer freien Verant-
wortlichkeit sondern vielleicht noch als tierhaftes Lebewesen höchster Wert un
dann WAalce CI solches Verhalten nıcht 1U nıcht verpflichtend sondern ethisch verwert-
lıch Vor allem WAare das der Fall WENN der Sterbende selbst sıch da noch be1
Bewußftsein WAal, ausbedungen hätte, ıh be] unwiderruflichem völligem Verlust SC1INCI

Geistesfähigkeiten sterben lassen denn dann müßte die Achtung VOT SC freien
Willensentscheidung, der über sıch verfügte, allen anderen Interessen vorgeordnet
werden Resultat Dıie bloße Verlängerung des biologischen Lebens 1ST eın Wert siıch

S1C kann bei Mıßachtung der menschlichen Freiheit verwerflich seıinNn Der Mensch
ebt nıcht leben sondern sein Leben CEINZUSECETZECN, das heißt freı SsSC1IN das
heißt lieben
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